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2020: Wahlen zu den Personalvertretungen und 
den Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
alle vier Jahre werden in der Bundeszollverwaltung auf allen Ebenen die Personalvertretungen 
neu gewählt, und alle zwei Jahre die Jugend- und Auszubildendenvertretungen. In 2020 ist es 
wieder soweit. Stichtag für alle Wahlen ist 
 

Donnerstag, 02. April 2020. 
 
Konkret sind folgende Gremien neu zu besetzen: 
 

• Hauptpersonalrat beim Bundesministerium der Finanze n (HPR) 

• Bezirkspersonalrat bei der Generalzolldirektion (BP R) 

• Personalrat beim Hauptzollamt Stralsund (PR)  

sowie 

• Haupt- Jugend- und Auszubildendenvertretung beim BM F (HJAV) 

• Bezirks- Jugend- und Auszubildendenvertretung bei d er GZD (BJAV) 

• Jugend- und Auszubildendenvertretung beim HZA Stral sund (JAV)  

 

 
Wahlberechtigt zu den Jugend- und Auszubildendenver tretungen  sind Kolleginnen und 
Kollegen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Beschäftigte) oder 
die sich in einer beruflichen Ausbildung befinden und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. Diese Kolleginnen und Kollegen sind auch zu den Personalräten  wahlberechtigt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die BDZ-Ortsverbände Neu-

brandenburg, Rostock, 

Stralsund und Usedom-Wol-

gast vertreten in besonderer 

Weise die Interessen aller 

Kolleginnen und Kollegen des 

HZA Stralsund – innerhalb un-

serer Gewerkschaft sowie ge-

genüber Verwaltung und Poli-

tik. Sie sind das Sprachrohr 

aller Zöllnerinnen und Zöllner 

in Mecklenburg-Vorpommern. 
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Urnenwahl - Briefwahl 
 

Personalratswahlen: 
 
„Auswärtige“ Dienststellen und Dienstsitze des HZA Stralsund: 
 
Wer seinen Dienstsitz nicht  auf dem Dänholm hat, hat es relativ bequem: Der Wahlvorstand 
hat für die Kolleginnen und Kollegen der „auswärtigen“ Dienstsitze und Dienststellen von Amts-
wegen Briefwahl angeordnet. Sie bekommen voraussichtlich in der 11. oder 12. Kalenderwoche 
einen Satz Briefwahlunterlagen grundsätzlich an die Arbeitsplatzadresse zugesandt. Den Un-
terlagen liegt eine „Gebrauchsanleitung“ bei, die strikt befolgt werden sollte, anderenfalls ist die 
Stimmabgabe höchstwahrscheinlich ungültig. Es empfiehlt sich, die Wahl umgehend nach Er-
halt der Briefwahlunterlagen zu vollziehen und diese sogleich an den Wahlvorstand zurückzu-
senden. Diese schriftliche Stimmabgabe muß spätestens  am Donnerstag, 02. April 2020 um 
14:00 Uhr beim Wahlvorstand eingegangen sein! 
 
Dienstort Stralsund-Dänholm: 
 
Für Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienstort in Stralsund auf dem Dänholm  haben, gilt 
grundsätzlich die traditionelle Urnenwahl. Das Wahllokal ist geöffnet 
 

 am Donnerstag, 02. April 2020  
im Haus Hiddenseer Straße 2, Raum 307 von 08:00 Uhr bis 14: 00 Uhr , 

 
Doch auch, wer auf dem Dänholm beschäftigt ist, kann, wenn er oder sie am Wahltag verhindert 
ist (z. B. Krankheit, Urlaub, dienstliche Abwesenheit, Schichtdienst usw.) auf Antrag Briefwah-
lunterlagen erhalten. Der Antrag kann auch noch am Wahltag selbst gestellt werden, sofern der 
Transfer gewährleistet ist. Die Antragstellung ist schriftlich oder per E-Mail möglich, aber auch 
mündlich oder telefonisch. Ein Antragsmuster liegt diesem Informationsblatt bei. Für die Rück-
sendung der schriftlichen Stimmabgabe gelten dann die gleichen Bedingungen und Fristen wie 
oben bereits dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Vertretung Eurer Interes-

sen gelingt am ehesten über ei-

nen starken Personalrat. Prob-

lemlösungen müssen aus-

schließlich sachorientiert und 

fachlich begründet gefunden 

werden und wo immer es geht, 

unmittelbar vor Ort. 

Dafür bitten die Kandidatinnen 

und Kandidaten der BDZ Orts-

verbände in MV um Euer Ver-

trauen. 
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JAV-Wahlen 
 
Auch hier gilt: Wer am Wahltag nicht am Sitz des HZA Stralsund auf dem Dänholm be-
schäftigt ist, erhält von Amtswegen Briefwahlunterlagen an die jeweilige Dienststelle zuge-
sandt. Es empfiehlt sich die umgehende Ausfüllung und Rücksendung, denn die schriftliche 
Stimmabgabe muß spätestens  am Donnerstag, 20. April 2020 um 14:30 Uhr beim Wahlvor-
stand eingegangen sein! 
 
Für Kolleginnen und Kollegen, die am Wahltag an der Dienststelle des HZA Stralsun d in 
Stralsund beschäftigt sind, gilt grundsätzlich die traditionelle Urnenwahl. Das Wahllokal ist ge-
öffnet 
 

 am Donnerstag, 02. April 2020   
im Haus Hiddenseer Straße 2, Raum 217 von 08:00 Uhr bis 14: 30 Uhr , 

 
Doch auch, wer auf dem Dänholm beschäftigt ist, kann wenn er oder sie an einem oder beiden 
der Wahltage verhindert ist (z. B. Krankheit, Urlaub, dienstliche Abwesenheit, Schichtdienst 
usw.) auf Antrag Briefwahlunterlagen erhalten. Der Antrag kann auch noch am Wahltag selbst 
gestellt werden, sofern der Transfer gewährleistet ist. Die Antragstellung ist schriftlich oder per 
E-Mail möglich, aber auch mündlich oder telefonisch. Ein Antragsmuster liegt diesem Informa-
tionsblatt bei. Wichtig : Für die Personalratswahlen müssen gesonderte Briefwahlanträge ge-
stellt werden. Für die Rücksendung der schriftlichen Stimmabgabe gelten dann die gleichen 
Bedingungen und Fristen wie oben bereits dargestellt. 
 
 

Urnenwahl statt Briefwahl 
 
Wer Briefwahlunterlagen erhalten hat, aber dennoch lieber an der Urnenwahl teilnehmen 
möchte, kann dies selbstverständlich tun. Dabei sind allerdings die erhaltenen unbenutzten 
Briefwahlunterlagen an den Wahlvorstand zurückzugeben. 
 
 
 

Jede Stimme zählt 
 

Vor einigen Jahren entschieden ganze zwei Stimmen über den achten Sitz für den BDZ in der 
Beamtengruppe des Personalrats beim HZA Stralsund. Dies zeigt, daß der Satz „Jede Stimme 
zählt“ keine hohle Phrase ist. Darum: Geht bitte alle zur Wahl oder schickt die Briefwahlunter-
lagen gleich zurück. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt den Personalrat und die Jugend- und 
Auszubildendenvertretung in ihren Bedeutungen gegenüber der Verwaltung allemal.
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Weitere Informationen:  
https://bdz-stralsund.de 
 
 

 
 
 



nur erforderlich für Kolleginnen und Kollegen mit D ienstort in Stralsund 
 
 
________________________   Stralsund,______________________ 
Name, Vorname       Datum 
 
________________________ 
Dienststelle/ Sachgebiet 
 
 
 
Der örtliche Wahlvorstand beim Hauptzollamt Stralsund 
Hiddenseer Straße 2 
18439 Stralsund 
Wahlvorstand.hza-stralsund@zoll.bund.de 
 
 
 
Antrag auf Briefwahl anlässlich der Personalratswah len 2020 
 
 
Ich beantrage hiermit Briefwahl gemäß § 17 Absatz 1 der Wahlordnung zum 
Bundespersonalvertretungsgesetz. 
 
Ich bitte, mir die Unterlagen für die Stimmabgabe an folgende Adresse zu 
übersenden: 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
_________________________________ 
(Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nur erforderlich, für JAV-Wahlberechtigte, die am 0 2. April 2020 am Dienstort Stralsund 
beschäftigt sind 
 
 
________________________   Stralsund,______________________ 
Name, Vorname       Datum 
 
________________________ 
Dienststelle/ Sachgebiet 
 
 
 
Der örtliche Wahlvorstand für die Durchführung der Wahl zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung beim Hauptzollamt Stralsund 
Hiddenseer Straße 2 
18439 Stralsund 
 
 
Antrag auf Briefwahl anlässlich der JAV-Wahlen 2020  
 
 
Ich beantrage hiermit Briefwahl gemäß § 17 Absatz 1 der Wahlordnung zum 
Bundespersonalvertretungsgesetz. 
 
Ich bitte, mir die Unterlagen für die Stimmabgabe an folgende Adresse zu 
übersenden: 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
_________________________________ 
(Unterschrift) 
 
 




